
Die Inhalte dieser Bröschüre stellen keine Rechtsberatung dar, es handelt sich lediglich um eine allgemeine Darstellung des
rechtlichen Sachverhalts, bei der nicht auf individuelle Einzelfälle eingegangen wird. Sta�dessen werden Beispiele,
allgemeingül�ge Lei�äden und Vorlagen angeführt.

Diese Broschüre ist aus der Zusammenarbeit der AG Recht der MGB mit dem Arbeitskreis Mietrecht des RAV und dem
arbeitskreis kri�scher jurist*innen der HU entstanden. Veröffentlicht unter CC-BY 2.0 DE.

Vorwort
In Anbetracht des alltäglichen Mietenwahnsinns steht eine Frage für Mieter*innen immer
wieder im Raum: Wie lässt sich dagegen vorgehen? Diese Broschüre versammelt eine Reihe
von Anleitungen, die beschreiben, wie sich Rechte durchsetzen lassen. Der Fokus liegt hierbei
auf Methoden, die am wirkungsvollsten sind, wenn sie nicht individuell, sondern gemeinsam
anwendet werden. Der springende Punkt ist also das Gemeinsame: Je mehr mitmachen, desto
wirkungsvoller wird es. Eine organisierte, gemeinsam handelnde Hausgemeinscha� zwingt
den/die Vermieter*in, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen. Eine häuserübergreifende
Mieter*innenorganisa�on, die Methoden dieser Broschüre nutzt, kann zu einem wahren
Alptraum für Vermieter*innen werden.

Die Mieter*innengewerkscha� Berlin (MGB) lädt dazu ein, diese Methoden in die Anwendung
zu überführen und bietet ihre Unterstützung dabei an, einzelne Schri�e zu planen und
umzusetzen.
Schreibt uns gerne an, wenn ihr dabei Hilfe braucht und Teil der MGB werden wollt. Mit den
Ak�onen aus dieser Broschüre könnt ihr eure individuellen Rechte durchsetzen. Von einer
Hausgemeinscha� oder einer noch größeren Gruppe angewendet, eröffnen die folgenden
Methoden erste Schri�e ins kollek�v bes�mmte Wohnen.

Also, let's get organized!

1. Warum als Hausgemeinschaft organisieren?

2. Ansprüche wegen Mängeln gemeinsam durchsetzen

3. Mietpreisbremse durchsetzen

4. Kollektive Akteneinsicht zu Betriebskosten

Gemeinsam gegen Mietenwahnsinn
Methoden für den gemeinsamen Kampf

Anleitung für relativ risikoarme Kampfmittel



Inten�on

In Mietkämpfen verwenden wir vielfäl�ge Ak�onsformen, um konkrete Ziele zu erreichen. Dabei
eignen sich jeweils bes�mmte Ak�onsformen besonders für bes�mmte Ziele: Eine Demonstra�on
erzeugt öffentliche Aufmerksamkeit und macht unsere Solidarität füreinander sichtbar; ein Volks-
entscheid hat die Inten�on, den gesetzlichen Rahmen zu verändern; eine Brie�ampagne setzt
Amtsträger*innen unter psychischen Druck; eine Hausbesetzung versorgt Menschen ganz direkt
mit Wohnungen. Diese Beispiele sollen zeigen, dass unsere Ziele eng mit den möglichen Ak�onsfor-
men verknüp� sind. Der Volksmund sagt, »Wenn man einen Hammer hat, sieht alles wie ein Nagel
aus.« und spricht damit eine erkenntnistheore�sche Hürde aus: Die vorhandenen Ak�onsformen
bes�mmen, welche Ziele uns erreichbar erscheinen.

Mit dieser Textsammlung wollen wir die ersten Schri�e gehen, um ein neues Ziel grei�ar zu
machen: Den organisierten Kampf der Mieter*innen um Zugeständnisse der Vermieter*innen; um
ein Neuverhandeln der Mietverhältnisse auf Augenhöhe.
Wir klammern in diesen Texten insbesondere Rückgriffe auf exeku�ve Macht aus, die regelmäßig
in Muster von Bi�stellerei und auf der anderen Seite Gönnerha�igkeit verfallen. Sta�dessen möch-
ten wir Ak�onsformen erkunden, die sich gesetzliche Regelungen zunutze machen, vor allem aber
auf Basis einer breiten Organisierung der Mieter*innenscha� wirken. Die Veränderung der (Miet
-)Verhältnisse soll also nicht durch Änderungen des Mietrechts erkämp� werden, sondern durch
kollek�ve, aber privatrechtliche Verpflichtungen der Vermieter*innen gegenüber den Mieter*in-
nen. Die konkreten Ziele ergeben sich natürlich aus den konkreten und dringendsten Problemen
der Mieter*innen. Als Beispiele möchten wir nur ein paar typische Probleme nennen: eine zu hohe
Miete, einen Mietvertrag, der Eigenbedarfskündigung zulässt, oder den zunehmenden Verfall des
Hauses.

Solange das Mietrecht kaum kollek�ve Rechtsmi�el vorsieht und sogar Mieter*innen, die gemein-
sam ein Haus bewohnen, voneinander vereinzelt, erfordert unsere Herangehensweise Neugier und
Beharrlichkeit. Die Ak�onsformen entstehen jeweils, indem Mieter*innen ihre individuellen
Rechte geschickt und koordiniert auf die kollek�ve Ebene heben. Zum Beispiel ist ein Recht auf
Akteneinsicht beim/bei der Vermieter*in zwar gesetzlich vorgesehen, aber für die meisten
Mieter*innen (einzeln) kaum relevant.
Die Mieter*innen von Ko�&Co haben dieses Mi�el beispielsweise krea�v zu einem wirksamen
Druckmi�el gegen ihre Vermieterin erhoben, indem sie es massenha� ausübten. Grundidee war es
dabei, rechtliche Hebel zu nutzen, um in Verhandlung über Zugeständnisse zu kommen.
Diese und andere Ak�onsformen beschreiben wir abschni�sweise und geben jeweils eine Zusam-
menfassung, den kollek�ven Wirkmechanismus, und einen detaillierten Ablaufplan für jede
Ak�onsform an.

Die hier gesammelten Ak�onsformen haben wir ausgewählt, weil sie ein sehr geringes Risikoprofil
für die Mieter*innen aufweisen. Keine der Ak�onsformen birgt eine direkte Gefahr für das Miet-
verhältnis (allerdings kann im Laufe eines Kampfes natürlich immer eine spezifische Rechtsbera-
tung für die Mieter*innenscha� notwendig werden). Damit sind sie organisierungstheore�sch als
Strukturtests geeignet, können also genutzt werden, um den Grad der Organisierung vor riskan-
teren Ak�onen zu überprüfen und zu stärken. Sie können in einem langfris�gen Mietenkampf eine
mi�lere Phase bilden, nach der Vernetzung und vor (höchstriskanten) einsei�gen Mietminde-
rungen.
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In dieser Broschüre wollen wir Hausgemeinscha�en ein paar grundlegende Mi�el im Kampf
gegen Vermieter* aufzeigen, die wirksamer sind, wenn sie zusammen durchgeführt werden.

Der erste Schri� hierbei ist immer, diese Hausgemeinscha� zu gründen!

Aber warum ist es von Vorteil, sich als Hausgemeinscha� zu organisieren und was heißt das
überhaupt?

Wir sind soziale Wesen und brauchen gerade in belastenden Situa�onen den Kontakt zu Ande-
ren. Gemeinsam lässt sich Forderungen und Drohungen der Vermieter*innen viel leichter begeg-
nen, denn eine gemeinsam agierende Hausgemeinscha� nimmt den einzelnen Mieter*innen
viele Aufgaben ab und hat einen riesigen Vorteil für die Informa�onsbeschaffung. Nicht ohne
Grund gilt: Eine organisierte Hausgemeinscha� senkt den Wert einer Immobilie. Außerdem er-
leichtert es den Alltag, wenn sich Menschen in einem Haus kennenlernen und anfangen, sich
gegensei�g zu unterstützen. Das führt unter anderem dazu, dass kleine Konflikte im Haus, nicht
durch den/die Vermieter*in oder die Polizei gelöst werden müssen.
Für den Mietkampf gilt: Hausgemeinscha�en eröffnen die Möglichkeit, in der Gruppe zu han-
deln. So muss niemand Angst haben, alleine zur Zielscheibe des/er Vermieter*in zu werden. Ihr
könnt gemeinsam die Öffentlichkeit informieren und bei gleichen Problemen müsst ihr nicht alle
einzeln rechtlichen Rat suchen.

Wie lässt sich eine Hausgemeinscha� organisieren?
Hier (https://mg-berlin.org/infos-fuer-mieterinnen/) findet ihr eine ausführliche Anleitung zur
Bildung einer Hausgemeinscha� und zahlreiche Informa�onen zum Thema, darunter Tipps, wie
ihr Menschen in eurem Haus ansprechen könnt, erste Versammlungen organisiert und eine
dauerha� bestehende Hausgemeinscha� au�aut. In Berlin gibt es auch zahlreiche Angebote,
die speziell von Hausgemeinscha�en genutzt werden können. Die MGB kann bei der Bildung von
Hausgemeinscha�en helfen, beraten und direkt unterstützen. Die Zielsetzungen und Problem-
felder sollten dabei immer von der Hausgemeinscha� selbst gesetzt werden.

Kontak�ert uns dazu unter: kontakt@mg-berlin.org

https://mg-berlin.org/infos-fuer-mieterinnen/
https://mg-berlin.org/infos-fuer-mieterinnen/
mailto:kontakt@mg-berlin.org


Die ersten Schri�e
Als Erstes gilt es, mit den Nachbar*innen ins Gespräch zu kommen. Wenn du bisher nur einige
Nachbar*innen kennst, ist jetzt also der Zeitpunkt, von Tür zu Tür zu gehen oder bei anderen
Gelegenheiten, wie der Abholung von Paketen oder im Hausflur mit den Nachbar*innen zu spre-
chen. Das kann ein zwangloses Kennenlern-Gespräch sein, oder ein Austausch, der bereits ein
konkretes gemeinsames oder vielleicht als individuell wahrgenommenes Problem mit der Ver-
mietung thema�siert.
Gibt es kein direkt ersichtliches gemeinsames Problem, kann sich die Hausgemeinscha� zum Bei-
spiel das Bedürfnis nach Erholung oder zwanglosem Austausch zum Anlass nehmen. Gelegen-
heit dafür bietet etwa ein gemeinsames Sommerfest im Hof oder die Begrünung desselben.
Im direkten Austausch formieren sich leicht erste kleine Grüppchen, die eine Hausversammlung
anstoßen können.
Häufig werden bei einem ersten Austausch in einer Gruppe von Nachbar*innen sehr schnell die
konkreten Vorteile eines Zusammenschlusses sichtbar. Beispielweise lässt sich auf diese Weise
erfahren, wie Anliegen der Einzelnen von Vermieter*innenseite gehandhabt werden oder wel-
che Probleme es im Haus gibt. Häufig stellt sich heraus, dass Probleme, die bis dato als indivi-
duell verstanden wurden, ganz und gar nicht nur einen selbst betreffen.
Beim ersten hausgemeinscha�lichen Treffen empfiehlt es sich, eine gemeinsame Chatgruppe ins
Leben zu rufen, damit ihr in Kontakt seid und direkt in der Gruppe kommunizieren könnt.
Zumeist werden bei ersten Treffen zahlreiche Probleme sichtbar, die kollek�v angegangen
werden können. Ob es anstehende Besich�gungen sind, zu hohe Betriebskosten, Mängel,
Modernisierungsankündigungen oder weitere Themen – den allermeisten Problemen lässt sich
in einer solidarischen Gemeinscha� besser begegnen. Je nach Kampfgeist der betreffenden
Hausgemeinscha� können mithilfe der im Folgenden versammelten Anleitungen Forderungen
an die Vermietung begleitet werden, und Ansprüche durchgesetzt werden.
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Ziele
Wenn die Wohnung einen Mangel hat, muss der/die Vermieter*in diesen in der Regel besei�-
gen. Häufig ist es schwer, das alleine einzufordern. Mängel, die alle im Haus betreffen, können
auch gemeinsam geltend gemacht werden. Das erhöht den Druck auf Vermieter*innen. Bei
Mängeln, die nur einzelne betreffen, können die anderen Mieter*innen helfen – zum Beispiel
indem sie Beweise liefern. Für Vermieter*innen kann das sehr teuer werden und ohne die Män-
gel lebt es sich angenehmer und gesünder.

Neben größeren Mängeln hat es auch Sinn, vermeintliche Kleinigkeiten konsequent zu bemän-
geln, um so als Hausgemeinscha� die Vermietung zu weiteren Zugeständnissen zu drängen.

Da jede Mängelrüge, das heißt die schri�liche Beanstandung eines Mangels, geprü� und beant-
wortet werden muss, muss der/die Vermieter*in jeweils Arbeitszeit seines/ihres Personals auf-
wenden. Und weil die Mieter*innen ihre Miete bis zur Klärung nur unter Vorbehalt zahlen,
können Mieteinnahmen nicht mehr komple� in neue Geschä�e inves�ert werden, da Geld für
Rückzahlungen zurückzulegen ist.

Mängel, die ein/e Vermieter*in trotz Rüge über lange Zeit nicht behebt, werden allgemein als
skandalös wahrgenommen. Das heißt, eine frühe Rüge kann in späteren Auseinandersetzungen
nützlich sein, um in PR-Kampagnen die Vermietung anzugreifen und in der Öffentlichkeit Sympa-
thie für die Hausgemeinscha� zu gewinnen.



Es gibt unterschiedliche Mängel, die meist nicht nur eine einzelne Mietpartei betreffen:
Bei Feuch�gkeitsschäden und Schimmel sind häufig mehrere Wohnungen betroffen und
es ist sinnvoll an unterschiedlichen Stellen den Feuch�gkeitsgrad zu messen und Schim-
melproben zu nehmen.
Lärmbeläs�gungen von Baustellen etwa lassen sich häufig schwerer beweisen. Hier kön-
nen die einzelnen Mietparteien mit einem Lärmmessgerät ein gemeinsames Protokoll
führen, um die Beläs�gung zu unterschiedlichen Zeiten und aus unterschiedlichen Woh-
nungen nachzuweisen.
Wenn der/die Vermieter*in grundsätzlich Reparaturen verzögert und dadurch Mängel
an der Wohnung entstehen und beispielsweise Fenster undicht werden, lohnt es sich
eventuell gemeinsam Handwerker*innen zu beau�ragen, um einen Kostenvoranschlag
zur Hand zu haben.

Beispiele: Mängel

Anleitung
1. Bestandsaufnahme
Im ersten Schri� sollten in einer gemeinsamen Bestandsaufnahme die jeweiligen Mängel in den
betroffenen Wohnungen festgehalten werden. Die Hausgemeinscha� kann Protokolle anfer�gen,
Fotos machen und die Vorgeschichte no�eren.

2. Anzeige – Fristsetzung – Rechte geltend machen
Mängel müssen den Vermieter*innen angezeigt werden.

Die Hausgemeinscha� sollte entscheiden, in welcher Form sie die Mängelrüge/n erheben will. Die
Mängelrüge kann entweder in einem gemeinsamen Schreiben oder in vielen individuellen Schrei-
ben gleichzei�g versandt werden. Mehrere Schreiben zur selben Zeit machen möglicherweise
einen größeren Eindruck auf den/die Vermieter*in. Andererseits wollen sich möglicherweise ein-
zelne Mieter*innen ungern durch ein eigenes Schreiben exponieren. Es muss also im Einzelfall
entschieden werden. In jedem Fall wird der Organisa�onsgrad der Hausgemeinscha� für den/die
Vermieter*in sichtbar.

Die Anzeige sollte schri�lich (zur Zustellung weiter unten) verfasst werden. Es sollte eine Frist von
2 Wochen zur Instandsetzung gesetzt werden und ein Hinweis erfolgen, dass die Miete bis zur
Behebung des Mangels um einen bes�mmten Anteil gemindert und in voller Höhe lediglich
»unter Vorbehalt« gezahlt wird. (Siehe unten Vorbehaltszahlung) Anhaltspunkte für die Höhe der
Minderung finden sich in Mietminderungstabellen: https://mietminderungstabelle.de. Bei der
Minderung wird prozentual von der gesamten Miete einschließlich aller Nebenkosten (Bru�o-
miete) ausgegangen.
Es gilt aber: die Miete ist zwar gemindert, sie muss aber auf jeden Fall weiter in voller Höhe ge-
zahlt werden. Sollte sich nämlich später herausstellen, dass die Minderung zumindest in der Höhe
falsch war, droht wegen der nicht gezahlten Miete die Kündigung.

https://mietminderungstabelle.de


Vorbehaltszahlung
Die Erklärung des Vorbehalts führt dazu, dass gezahlte Beträge später zurückgefordert werden
können. So kann sichergestellt werden, dass keine Zahlungsrückstände entstehen und später Teile
der gezahlten Miete zurückgefordert werden können. Es empfiehlt sich der Vermietung mitzu-
teilen, warum unter Vorbehalt gezahlt wird – also etwa bei einer Minderung. Zum besseren Nach-
weis empfiehlt es sich auch im Verwendungszweck der Mietzahlungen den Zusatz «unter Vorbe-
halt» einzufügen.
Bei der SEPA Lastschri� sollte mitgeteilt werden, dass der Einzug unter Vorbehalt erfolgt.

Die Rüge sollte am besten per Bote bzw. Bo�n eingeworfen werden, die Hausgemeinscha� kann
der Vermietung auch gesammelt die Briefe vorbeibringen (zur Zustellung weiter unten). Andern-
falls sollte der Brief per Einwurf-Einschreiben und zusätzlich per E-Mail verschickt werden.

Als Nächstes wartet ihr die Frist ab. Im besten Fall kommen Handwerker*innen vorbei. Es kann
sinnvoll sein, dann Zeug*innen dabei zu haben, damit es nicht später heißt, der Mangel sei bei-
spielsweise von den Mieter*innen selbst verursacht worden. Eine von der Vermietung
beau�ragte Instandsetzung ist in der Regel von den Mieter*innen hinzunehmen. Es sollte no�ert
werden, wie viel Zeit für Termine mit den Handwerker*innen von den Mieter*innen aufgebracht
werden muss.

Wenn die Mängel nicht behoben werden, gibt es mehrere Möglichkeiten: Bei krassen Mängeln,
die euer Leben belasten, sollte zügig eine Klage erhoben werden. Wenn die Zustände ein gesun-
des Wohnen unmöglich machen, kommt auch eine einstweilige Verfügung in Betracht. Es kann
sich manchmal auch lohnen, die Wohnungsaufsicht einzuschalten.

Auch wenn ihr Teile der Miete zurückbekommen wollt, müsst ihr klagen. Bei kleineren Mängeln
solltet ihr euch als Hausgemeinscha� entscheiden, ob eine Klage sinnvoll ist. In jedem Fall solltet
ihr über die Mängel berichten, um die Unverantwortlichkeit eurer Vermietung öffentlich sichtbar
zu machen.

Klage
An letzter Stelle steht häufig der Klageweg. Diesen kann die Hausgemeinscha� zwar nicht un-
mi�elbar gemeinsam beschreiten, dass bedeutet aber nicht, dass hier die Zusammenarbeit
endet. Zunächst sollten sich die Mieter*innen darüber austauschen, wer überhaupt klagt. Weil
häufig nicht alle Mieter*innen in gleichem Maße rechtsschutzversichert sind, können hier die bes-
ser abgesicherten Mieter*innen zuerst klagen. Gegebenenfalls wird hierdurch ein gemeinsamer
Mangel bereits behoben oder aber ein Präzedenzfall für die restliche Hausgemeinscha� ge-
schaffen.
Wenn ihr euch einig seid, wer klagt, tauscht euch untereinander aus, auch um eure Anwält*innen
zu unterstützen. Die Hausbewohner*innen können sich als Zeug*innen unterstützen.



Musterrüge
An die Vermietung/Verwaltung
_____________
_____________

Durch Boten / Bo�n _________ Berlin, den _________

Sehr geehrte Damen und Herren,

in meiner Wohnung _________ habe ich folgende Mängel feststellen
müssen:
- (Auflistung der Mängel mit möglichst genauer Beschreibung)
- _________

Bi�e besei�gen Sie die Mängel bis zum _________ .
Wegen dieser Mängel ist die Miete um einen Anteil von _____ € ge-
mindert. Das entspricht einem Anteil von __ Prozent der Bru�omo-
natsmiete. Die Mietzahlung erfolgt in voller Höhe unter Vorbehalt.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschri�/en)
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Was ist die Mietpreisbremse?
Die Mietpreisbremse kann es ermöglichen, die Ne�okaltmiete in einem bestehenden Mietver-
trag zu verringern. Die Vermietenden dürfen bei einer Neuvermietung in Berlin nur 10 % mehr
als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangen. Teilweise berufen sie sich auf Ausnahmen von die-
ser Regel. Hier kann die Hausgemeinscha� sowohl bei der Feststellung der zulässigen Miethöhe
helfen, als auch dazu beitragen, dass die Miete tatsächlich sinkt. Auch kann bei dem Schreiben
der Rüge und bei der Zustellung zusammengearbeitet werden.

Auf die Rüge muss der/die Vermieter*in reagieren und Informa�onen bereitstellen. Dieser
Aufwand mindert Gewinne und bindet Personal. Für mögliche Rückzahlungen muss Geld zurück-
gelegt werden, so dass die Liquidität für neue Geschä�e reduziert ist. Zu den sofor�gen Auswir-
kungen kommen die Ersta�ungen, wenn die Rüge erfolgreich ist. Der Druck steigt, je mehr
Mieter*innen sich beteiligen.

Bei einer erfolgreichen Rüge erhalten die Mieter*innen zu viel gezahlte Miete zurück und zahlen
auch in Zukun� weniger. Da sich spätere Mieten wiederum an der aktuellen Miete orien�eren
müssen, sind auch zukün�ige Mieterhöhungen beschränkt.

Der Kaufpreis eines Mietshauses wird vor allem aufgrund der Ne�okaltmiete berechnet. Wenn
die Hausgemeinscha� erfolgreich Ihre Miete verringert, mindert das den Wert des Hauses. Das
erleichtert der Hausgemeinscha� per Kauf oder Enteignung ihr Haus vom Privateigentum in die
städ�sche oder genossenscha�liche Verwaltung zu übertragen.

Grundsätzliches
Die Mietpreisbremse gilt für alle Wohnungsarten außer für sogenannte Sozialwohnungen und
Neubauwohnungen, die ab 1.10.2014 erstmals genutzt und vermietet wurden.
Sie gilt für alle Mietverträge, die ab Inkra�treten der jeweils regional einschlägigen Rechtsver-
ordnung abgeschlossen wurden: In Berlin ist der maßgebliche S�chtag der 1.6.2015.
Auch möblierter Wohnraum unterfällt der Mietpreisbremse, die Vermieter*innen können je-
doch einen Aufschlag auf die Miete erheben. Dieser muss rich�g berechnet sein und
Mieter*innen haben einen Anspruch auf die Darlegung dieser Berechnung.
Auch Staffelmieten – also eine mietvertragliche Erhöhung, etwa jedes Jahr – unterliegen der
Mietpreisbremse, so dass jede Staffel ab 10% über der jeweils aktuellen ortsüblichen Miete ge-
kappt wird. Notwendig ist aber, dass nach Wirksamwerden einer jeden Staffel erneut eine Rüge



der Mieterin oder des Mieters wegen Verstoßes gegen die Mietpreisbremse erfolgt. Eine nicht
gerügte vorangegangene Mietstaffel bleibt in ihrer Miethöhe erhalten.
Bei der Indexmiete wird nur die erste vereinbarte Miete der Mietpreisbremse unterzogen.
Die Indexmiete ist eine mietvertragliche Vereinbarung, nach der eine Erhöhung durch das An-
steigen der Verbrauchspreise nach dem Verbraucherpreisindex ausgelöst wird.
Bei diesen Sonderformen der Miete empfiehlt es sich eine Rechtsberatung in Anspruch zu neh-
men.

Anleitung zur Durchsetzung
Feststellen der zulässigen Ne�okaltmiete – so wird die Mietpreisbremse geprü�:

Die Ne�okaltmiete – teilweise auch Grundmiete genannt – ist die Miete ohne den Anteil der
Betriebskosten.

Zulässig nach der Mietpreisbremse ist eine
Miete 10 % über der sogenannten ortsüblichen
Vergleichsmiete. Diese Vergleichsmiete kann
anhand eines Mietspiegels berechnet werden.
Mietverhältnisse, die vor dem 1.9.2014 be-
gründet worden sind, unterfallen nicht der
Mietpreisbremse.

Ein einfaches Tool zur Feststellung der Ver-
gleichsmiete ist der Online-Fragebogen der
Senatsverwaltung:
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/woh‐
nen/mietspiegel/

Vorsicht: Darin findet sich nur die Miete nach dem Mietspiegel 2021. Wenn der Mietvertrag älter
ist, muss anhand des auch im Internet auffindbaren älteren Mietspiegels im dort jeweils gelten-
den Mietspiegelfeld selber gerechnet werden, evtl. galt damals eine andere Wohnlage.
(→ Straßenverzeichnis checken!)

Eine andere Möglichkeit ist das Ausfüllen des Ausfüllbogens: https://www.berliner-mieterverein
.de/downloads/fl135a-2021-5-6.pdf
Dafür muss im Straßenregister (https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/
download/Strassenverzeichnis2021.pdf) zum Mietspiegel geschaut werden, welche Wohnlage
vorliegt und ob die Adresse mit einem (*) gekennzeichnet ist. In diesem Fall handelt es sich um
eine besonders lärmbelastete Adresse (Merkmalgruppe 5).

Das Ergebnis ist die ortsübliche Vergleichsmiete. Diese ist zum Beispiel auch wich�g bei Mieter-
höhungen nach der Vergleichsmiete (§558) BGB.

→ Das Ergebnis + 10 % entspricht der zulässigen Miete. Liegt die im Miet‐
vertrag vereinbarte Miete darüber, kommt eine Mietpreisbremse in
Betracht.

Der Mietspiegel 2015 gilt für Miet-
vertragsabschlüsse zwischen
1.9.2014 bis 31.8.2016.

Der Mietspiegel 2017 gilt für Miet-
vertragsabschlüsse ab 1.9.2016.

Der Mietspiegel 2019 gilt für Miet-
vertragsabschlüsse ab 1.9.2018.

Der Mietspiegel 2021 gilt für Miet-
vertragsabschlüsse ab 1.9.2020.

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/
https://www.berliner-mieterverein.de/downloads/fl135a-2021-5-6.pdf
https://www.berliner-mieterverein.de/downloads/fl135a-2021-5-6.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/download/Strassenverzeichnis2021.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/download/Strassenverzeichnis2021.pdf


Ausfüllhinweise zu Fragebögen / Onlinetools
Für den Onlinefragebogen https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/ gilt:

Erste Seite:
• Adresse mit Hausnummer eingeben.

Zweite Seite:
Wann ist das Haus gebaut worden? Ist das Baualter des Hauses unbekannt? Dann hil� es viel-
leicht, die Nachbar*innen zu fragen. (In den Infoschreiben zum Mietendeckel, sollte das Baualter
aufgeführt sein. Manchmal sind diese Angaben in Mietverträgen oder anderen Schreiben der Ver-
mietung aufgeführt. Im No�all muss Einblick in die Bauakten genommen werden. Das geht per
Anfrage beim Bauaktenarchiv des Bezirksamts. Zudem bleibt die Möglichkeit, den/die
Vermieter*in anzuschreiben, mit Bi�e um Auskun�. Dann wird jedoch klar, dass die Miethöhe von
den Mieter*innen möglicherweise geprü� wird. Diese Angaben sind allerdings auch für Wohn-
geldanträge etc. notwendig.)

Handelt es sich um eine Dachgeschosswohnung? Dann kommt es auf die Bezugsfer�gkeit der spe-
ziellen Wohnung an.

Die Größe der Wohnung steht häufig im Mietvertrag. Hier bi�e die genaue Größe eintragen. Ist
keine Größe genannt, muss die Größe erst ermi�elt werden. Auch bei Quadratmeterzahlen kann
eine Überprüfung der angegebenen Größe ratsam sein.

Dri�e Seite:
Hat die Wohnung ein Innen-WC bzw. Bad und Sammelheizung?
Achtung: Gasetagenheizungen sind Sammelheizungen (sowie auch Zentralheizungen und Fern-
wärmeheizungen).

• das Zutreffende bei den blauen Ziffern anklicken

Vierte Seite:
Hier geht es um die genaue Wohnungsaussta�ung. Es gibt mehrere Merkmale, die für alle Woh-
nungen des Hauses gleich sind. Hier kann die Hausgemeinscha� gut helfen. Kollek�v kann beson-
ders bei folgenden Punkten Vorarbeit geleistet werden:

Merkmalgruppen 4. Gebäude und 5. Wohnumfeld lassen gleichen sich zumeist, bis auf den Keller,
wenn möglicherweise nicht alle Mietparteien einen haben. Auch eine moderne Heizanlage kann
von Wohnung zu Wohnung unterschiedlich sein.

Hier können kollek�v Informa�onen zusammengetragen werden. Es kann bereits ein Fotodoku-
menta�on des Zustands des Hauses (Treppenhaus, feuchter Keller, schlechte Fassadendämmung,
übervolle Fahrradständer, schlechter Zustand des Hofs etc.) erstellt werden.
Gemeinsam lässt sich auch der Energieausweis ausfindig machen oder der energe�sche Zustand
mit einer Betriebskostenabrechnung und dem Onlinetool des Mietervereins ausrechnen: https://
www.berliner-mieterverein.de/mietrecht/berliner-mietspiegel-mietcheck/rechner-zum-energeti‐
schen-zustand.html. Der energe�sche Zustand ist bei allen Wohnungen des Hauses iden�sch.

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/
https://www.berliner-mieterverein.de/mietrecht/berliner-mietspiegel-mietcheck/rechner-zum-energetischen-zustand.html
https://www.berliner-mieterverein.de/mietrecht/berliner-mietspiegel-mietcheck/rechner-zum-energetischen-zustand.html
https://www.berliner-mieterverein.de/mietrecht/berliner-mietspiegel-mietcheck/rechner-zum-energetischen-zustand.html
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/download/Urteilssammlung-zum-Mietspiegel.pdf


Wenn die Miethöhe + 10 % die zulässige Miete übersteigt, sollte
eine Rüge geschrieben werden. Warum?
Der/die Vermieter*in muss darüber informiert werden, dass der Mietpreis gerügt wird. Das hat
zunächst die Konsequenz, dass der zu hohe Mietzins damit auf die Tagesordnung gesetzt wird. Bei
Mietverhältnissen, welche vor dem 31.3.2020 geschlossen worden sind, beginnt mit der Rüge (ab
Folgemonat) auch erst die Möglichkeit, die Mieten seit der Rüge zurückzufordern. Für die Rückfor-
derung nach der Mietpreisbremse ist keine «Vorbehaltszahlung» notwendig.

Die untenstehenden Musterschreiben bieten Orien�erung. Wenn die Rüge verfasst ist, sollte
diese beweisbar zugestellt werden. Siehe hierzu auch die Tipps zur Zustellung weiter unten.

BesonderheitBruttomiete:Es kann vorkommen, dass Nebenkosten sowie Heizkosten im Mietvertrag
nicht gesondert bes�mmt werden, sondern quasi als Pauschale in der Gesamtmiete enthalten sind.
Das wird Bru�omiete genannt. In diesem Fall muss von der vertraglichen Miete ein sogenannter
fik�ver Betriebskostenanteil abgezogen werden, um den Ne�okaltmietanteil zu bes�mmen. Dieser
lässt sich mit dem Berliner Betriebskostenspiegel (https://stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/be‐
triebskosten) berechnen. Zu verwenden ist der untere Wert der Durchschnittskosten (d.h. für Neben-
kosten und Heizung werden jeweils die unteren Durchschnittswerte mit der Größe (qm) der Wohnung
mul�pliziert).

Ausnahmen bei der Mietpreisbremse
Neubau:Wenn das Gebäude nach dem 1.10.2014 bezugsfer�g geworden ist, findet die Mietpreis-
bremse keine Anwendung.

Einige der wohnungsbezogenen Merkmale sind schwer einzuschätzen. Im Zweifel ein-
fach lässt sich nach Schätzung ankreuzen. Wenn etwas mehr als tatsächlich angegeben
wird, ist das nicht schlimm, es sollte aber nicht völlig unrealis�sch sein und die genaue
Miethöhe wird beim Streit darüber erst ein Gericht feststellen. Sie kann dann höher aus-
fallen als die Miete, die in der Rüge angegeben ist.

Hier gibt es einige nützliche Einschätzungen:
h�ps://www.berliner-mieterverein.de/magazin/online/mm1113/ermi�lung-des-
mietspiegelwertes-20-fragen-zu-wohnwerterhoehenden-und-wohnwertmindernden-
aussta�ungsmerkmalen-111318.html

Auch nützlich ist die Urteilssammlung zum Mietspiegel 2021 inklusive Vorwort, heraus-
gegeben von der Senatsverwaltung (berlin.de):
h�ps://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/download/Urteils-
sammlung-zum-Mietspiegel.pdf

Probleme beim Ausfüllen?

https://stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/betriebskosten
https://stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/betriebskosten
https://www.berliner-mieterverein.de/magazin/online/mm1113/ermittlung-des-mietspiegelwertes-20-fragen-zu-wohnwerterhoehenden-und-wohnwertmindernden-ausstattungsmerkmalen-111318.htm
https://www.berliner-mieterverein.de/magazin/online/mm1113/ermittlung-des-mietspiegelwertes-20-fragen-zu-wohnwerterhoehenden-und-wohnwertmindernden-ausstattungsmerkmalen-111318.htm
https://www.berliner-mieterverein.de/magazin/online/mm1113/ermittlung-des-mietspiegelwertes-20-fragen-zu-wohnwerterhoehenden-und-wohnwertmindernden-ausstattungsmerkmalen-111318.htm
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/download/Urteilssammlung-zum-Mietspiegel.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/wohnen/mietspiegel/de/download/Urteilssammlung-zum-Mietspiegel.pdf


Hohe Vormiete: Vermietende behaupten o�, die Mietpartei vorher hä�e genauso viel bezahlt.
Das ist möglich, wenn die Miete jedoch zuvor schon zu hoch war, ist das keine gül�ge Vormiete.
Berufen sich die Vermietenden auf die Vormiete, sollte diese genauer geprü� werden. Problema-
�sch ist es, wenn die sehr hohe Vormiete aus einer Zeit vor dem 1.6.2015 (Beginn der Wirksam-
keit der Mietpreisbremse für Berlin) stammt, dann ist es häufig eine gül�ge Vormiete. Aber das
kommt eher selten vor.
Jedenfalls sollte im Haus gefragt werden, wer vorher in der Wohnung gewohnt hat: Vielleicht lässt
sich herausfinden, wie hoch die Miete war; vielleicht kann auch die vorherige Mietpartei den ge-
ringeren Mietzins bezeugen. Wenn die Namen bekannt sind, kann über das Einwohnermeldeamt
eine Anfrage zur aktuellen Anschri� der Vormieter*innen erfolgen.
(Die Vermieter*innenseite ist zwar grundsätzlich beweispflich�g, das birgt jedoch ein Prozess-
risiko.)

Umfassenden Renovierung: Die Mietpreisbremse grei� nicht, wenn eine Wohnung vor der Neu-
vermietung umfassend modernisiert worden ist. Das gilt aber nur, wenn der Aufwand (mindes-
tens) ein Dri�el des für eine vergleichbare Neubauwohnung erforderlichen finanziellen Aufwands
– ohne Grundstücksanteil – erreicht (ca. 500,00 €/qm). Das muss der/die Vermieter*in erst bewei-
sen, was meist nicht gelingt. Außerdem muss die Wohnung durch die erfolgten Maßnahmen Neu-
baustandard haben. Das ist im sanierten Altbau selten der Fall.
Hier kann die Hausgemeinscha� den Unterschied machen. Es kann herausgefunden werden:
Was ist nach dem Auszug der Vormieter*innen passiert. Wie sah die Wohnung vorher aus? Was
war lediglich Instandhaltung (die Kosten
bleiben außen vor) und was war wirklich
Modernisierung (z.B. Kohleheizung durch
Gasetagenheizung ersetzt)? Über Kon-
takte der Nachbar*innen zu den ehemali-
gen Mieter*innen können diese Fragen
beantwortet werden und ggf. Angaben
der Vermieter*innen geprü� werden.

Wenn es sich nicht um eine umfassende
Modernisierung handelt: Einzelne Moder-
nisierungsmaßnahmen können zu einer
Erhöhung der ortsüblichen Vergleichsmiete führen. Die Kosten der Modernisierung lassen sich
anhand des Zustandes der Wohnung vor der Modernisierung ermi�eln, um festzustellen, inwie-
weit ein Aufschlag für die Modernisierung zulässig ist. Hier sollte bei Fragen die Beratung aufge-
sucht werden.

Im Zweifel gilt:Wenn der/die Vermieter*in sich auf Ausnahmen beru�, wenn es Probleme bei der
Berechnung der zulässigen Miethöhe gibt, oder nicht klar ist, ob die Mietpreisbremse überhaupt
anwendbar ist, ist eine Beratung durch Rechtsanwält*innen oder Mieter*innenorganisa�onen
sinnvoll. Fehlen finanzielle Mi�el, kann beim Amtsgericht ein Beratungshilfeschein beantragt wer-
den. Dann kostet eine Erstberatung bei Rechtsanwält*innen nur 15€: https://service.berlin.de/
dienstleistung/326037/pdf/ .
Darüber hinaus gibt es offene kostenlose Beratungen etwa über die Bezirksämter im Kiez und
solche, die sich auf kollek�ve Fragen spezialisieren. Eine fortlaufend vervollständigte Liste mit
einer Auswahl an offenen Beratungen findet sich hier: h�ps://mg-berlin.org/beratungen/

In den Wohnungen der ausgezogenen Mie-
ter*innen wurden völlig intakte Bäder her-
ausgerissen und neu gemacht. Das ist keine
Modernisierung! Mit diesen Kosten kann
keine Ausnahme von der Mietpreisbremse
begründet werden. Auch reine Renovie-
rungsarbeiten fallen nicht darunter.

Beispiel: Akelius

https://service.berlin.de/dienstleistung/326037/pdf/
https://service.berlin.de/dienstleistung/326037/pdf/


Durchsetzung nach der Rüge
Wenn der/die Vermieter*in nicht auf die Rüge eingeht oder eine Ausnahme anwenden will, bleibt
nur ein Gerichtsverfahren. Das sollte aber nicht ohne Anwält*innen gemacht werden.
Seit 1.4.2020 gilt eine veränderte Rechtslage: eine Rüge kann nun auch für die zurückliegenden
30 Monate erhoben werden. Vermieter*innen sind in der Pflicht, spätestens bei Mietvertragsab-
schluss über das Vorliegen von Ausnahmen (Vormiete, Modernisierung) zu informieren. Tun sie
das nicht, dürfen sie sich zwei Jahre nach dem Nachholen dieser Informa�on nicht mehr auf diese
Ausnahmen berufen. Das gilt nicht für bereits wieder beendete Mietverträge.

Rechtsschutzversicherungen
Mitglieder von Mieter*innenorganisa�onen sollten sich in den Beratungsstellen mit dem Miet-
vertrag, einer Betriebskostenabrechnung und dem ausgefüllten Fragebogen beraten lassen, wie
ihr Rechtsschutz genau aussieht. Bei den gängigen Mieter*innenorganisa�onen beginnt der
Rechtsschutz erst mit mehrmona�ger Mitgliedscha�. Beim Eintri� in den Berliner Mieterverein
empfiehlt es sich daher zum Beispiel, drei Monate zu warten, bis die Rüge abgeschickt wird.
Auch Rechtsschutzversicherungen können die Prozesskostenrisiken der Mietpreisbremse über-
nehmen. Die Versicherungen machen das jedoch zumeist nur dann, wenn der Versicherungs-
schutz zum Zeitpunkt der Unterschri� unter den Mietvertrag schon bestanden hat.

Zustellung der Rüge
Hier wie oben gilt: Wich�ge Schreiben werden am besten per Bote oder Bo�n zugestellt, damit
später jemand die Zustellung bezeugen kann. Es muss eine Person sein, die nicht im Mietvertrag
steht und es ist gut, wenn sie weiß, was in dem Schreiben steht. Sie kann das Schreiben bei der
Vermietung persönlich einwerfen.
Möglich ist auch, dass die Vermietung auf einer Kopie bei persönlicher Abgabe den Erhalt bestä-
�gt.
Das Einwerfen kann auch als Flashmob erfolgen, dann sind die Mieter*innen füreinander die
Zeug*innen.
Wenn sich die Vermietung nicht in der selben Stadt befindet, sollte zumindest ein Einwurf-
Einschreiben genutzt werden und zusätzlich am besten noch eine E-Mail.



Musterrüge
Vorlagen für Rügen mit Ne�okaltmiete (Kaltmiete + Neben- und Heizkostenvorauszahlung) und
Bru�omiete (Miete beinhaltet Nebenkosten und o� auch Heizkosten) finden sich weiter unten.

Je nachMietvertrag müssen ggf. Textbausteine A – Vormiete und/oder B –Modernisie-
rung hinzugefügt werden.
!
Je nach Datum des Mietvertrags muss Textbaustein C1 oder C2 hinzugefügt werden.!

Da Sie sich in dem Mietvertrag auf eine Vormiete beziehen, so wird dies hier bis zur
Klärung zunächst bestri�en. Insofern weisen Sie, sollten Sie sich dennoch auf diese
Ausnahme berufen wollen, unter Vorlage von schri�lichen Nachweisen innerhalb
von drei Wochen, folgendes nach: Wie hoch war die Miete, die von den vorherigen
Mieter*innen zuletzt geschuldet war? Wann wurde das vorherige Mietverhältnis be-
gonnen / wurde es vor oder nach dem geltenden S�chtag der Landesverordnung
nach § 556d Abs. 2 BGB begonnen? Wenn es danach begonnen hat, wie hoch war die
von den Vormieter*innen geschuldete Miete? Gab es Mieterhöhungen, die mit den
vorherigen Mieter*innen innerhalb des letzten Jahres vor Beendigung des Vormiet-
verhältnisses vereinbart worden sind? Falls ja, bi�e teilen Sie die Erhöhungsbeträge
mit.

Textbaustein A – Vormiete

Sie beziehen sich hier auf eine Modernisierung. Wir gehen zunächst nicht davon aus,
dass diese Ausnahme vorliegt. Insofern weisen Sie, sollten Sie sich dennoch auf diese
Ausnahme berufen wollen, unter Vorlage von schri�lichen Nachweisen innerhalb
von drei Wochen folgendes nach: Wurden in den letzten drei Jahren vor Beginn des
Mietverhältnisses Modernisierungsmaßnahmen § 555b BGB durchgeführt, welcher
Betrag einer Mieterhöhung nach § 559 Absatz 1 bis 3 BGB und § 559a Absatz 1 bis 4
BGB hä�e sich daraus ergeben und welche Miete hä�e dieser Erhöhungsbetrag ge-
rech�er�gt?
Bei der Berechnung ist von der ortsüblichen Vergleichsmiete auszugeben, die bei Be-
ginn des Mietverhältnisses ohne Berücksich�gung der Modernisierung anzusetzen
wäre. Eine etwaige Erhöhung ist weiterhin auf Grund der entstandenen Kosten zu
berechnen und entsprechend den Voraussetzungen der §§ 559 und 559a BGB zu er-
läutern.
Behaupten Sie, dass es sich um die erste Vermietung nach umfassender Modernisie-
rung gemäß § 556fBGB handelt und berufen Sie sich insofern auf die Ausnahme? Wir
gehen nicht davon aus. Umfassend ist eine Modernisierung nur, wenn sie einen sol-
chen Umfang aufweist, dass eine Gleichstellung mit Neubauten gerech�er�gt er-
scheint. Dafür ist ein wesentlicher Bauaufwand erforderlich. Allgemeinhin werden
insofern Inves��onskosten von mindestens EUR 700/qm verlangt, um das Merkmal
der umfassenden Modernisierung zu begründen (vgl. Blank/Börs�nghaus, Miete,

Textbaustein B - Modernisierung



§ 556fRn. 11). Zusätzlich erforderlich ist, dass die Wohnung in mehreren wesentlichen
Bereichen verbessert wurde. Es müssen daher die wesentlichen Bestandteile der Woh-
nung, wie Sanitäreinrichtungen, Heizung, Fenster, Fußböden, Elektroinstalla�onen
sowie schließlich auch und gerade der energe�sche Zustand einen neuzeitlichen Stan-
dard aufweisen (BGH v. 11.11.2020 - VIII ZR 369/18 -, WuM 21, 171; GE 21, 237; NZM
21, 221; ZMR 21, 375; Anm. Beyer WuM 21, 219).
Falls Sie der Auffassung sind, dass eine umfassende Modernisierung vorliegt, teilen Sie
bi�e die Gesamthöhe der Modernisierungskosten pro Quadratmeter Wohnfläche
(unter Herausrechnung der Instandhaltungskosten) mit und wie sich diese Kosten auf
die folgenden Merkmalsgruppen betragsmäßig verteilen: Sanitär, Heizung, Fenster,
Fußboden, Elektroinstalla�onen, energe�sche Eigenscha�en. Schon jetzt weisen wir
insofern darauf hin, dass die Instandsetzungskosten bei der Modernisierung außer Be-
tracht bleiben.
Für die vorgenannten Alterna�ven gilt zudem das Folgende: Werden im Zuge der
Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen im Sinne des § 555 b BGB Erhaltungs-
maßnahmen im Sinne des § 555 a Abs. 1 BGB miterledigt, ist bei der im Rahmen des §
556 f Satz 2 BGB erforderlichen Bes�mmung des wesentlichen Bauaufwands jedoch
ein (zeitanteiliger) Abzug der angefallenen Kosten insoweit vorzunehmen, als Bauteile
oder Einrichtungen der Wohnung, die zwar noch nicht mangelha�, aber bereits über
einen erheblichen Anteil ihrer Lebensdauer (ab-)genutzt sind, durch solche von besse-
rer Qualität ersetzt werden (BGH v. 11.11.2020 - VIII ZR 369/18 -, WuM 21, 171; GE 21,
237; NZM 21, 221; ZMR 21, 375; Anm. Beyer WuM 21, 219).

Es wird schon jetzt aufgefordert, die entsprechend der Differenz von zulässiger und
bisher geforderter Miete entstandenen Überzahlungen seit Mietbeginn, sowie die
anteilige Mietkau�on herauszugeben, soweit die Mietkau�on die mietvertraglich
vereinbarte Höhe übersteigt, d.h. in Höhe des oben genannten Betrages. Wir rech-
nen mit einer Zahlung innerhalb von drei Wochen.
Kün�ige Mietzahlungen durch die Mieter*innen erfolgen in Bezug auf die hier gel-
tend gemachte Überschreitung der zulässigen Miethöhe bis auf Weiteres unter Vor-
behalt.

Textbaustein C1 –Mietvertrag nach 1.4.2020

Es wird schon jetzt aufgefordert, die anteilige Mietkau�on herauszugeben, soweit
die Mietkau�on die mietvertraglich vereinbarte Höhe übersteigt, d.h. in Höhe des
oben genannten Betrages. Wir rechnen mit einer Zahlung innerhalb von drei Wo-
chen.
Kün�ige Mietzahlungen durch die Mieter*innen erfolgen in Bezug auf die hier gel-
tend gemachte Überschreitung der zulässigen Miethöhe bis auf Weiteres unter Vor-
behalt.

Textbaustein C2 – Mietvertrag vor 1.4.2020



Vorlage für Rüge mit Ne�okaltmiete
An die Vermietung/Verwaltung
___________
___________

Durch Boten / Bo�n ____________ Berlin, den __________

Mietvertrag vom __________
Mietvertragsnummer _____________
__ OG __ Seite

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit o.g. Vertrag haben wir in Ihrem Hause / in der ________ - Str. __ eine ___
qm große Wohnung zu einer Ne�okaltmiete von ____ € gemietet.

Im Hinblick auf die allgemein bekannte Wohnungsknappheit in Berlin sahen wir
uns gezwungen, diesen hohen Mietpreis zu akzep�eren. Zwischenzeitlich haben
wir aber feststellen können, dass für unsere Wohnung nach dem Berliner Miet-
spiegel eine wesentlich niedrigere Ne�omiete pro Quadratmeter ortsüblich ist.

Hier unsere Ermi�lung der ortsüblichen Vergleichsmiete:
Mietspiegelfeld: ____
Zusätzlich wurden Merkmale aus der beiliegenden bereits ausgefüllten Orien�e-
rungshilfe für die Einordnung der Miete innerhalb der Spanne des o.g. Mietspie-
gelfeldes berücksich�gt.
Damit liegt die ortsübliche Vergleichsmiete für die Wohnung bei __ €/qm/Monat
ne�okalt bzw. bei der Wohnfläche von ____ qm bei monatlich ____ €.
Gemäß § 556 d BGB in Verbindung mit der Berliner Rechtsverordnung (soge-
nannte »Mietpreisbreme«) ist die vereinbarte Miete insoweit nich�g, als sie die
ortsübliche Miete um mehr als 10 Prozent übersteigt.

Damit ergibt sich folgende Rechnung:
Ortsübliche Miete: ____
plus 10 Prozent: ____
höchstzulässige Miete: ____

Die von Ihnen geforderte Miete übersteigt die höchst zulässige Miete um __
€/qm. Da die mietvertragliche Vereinbarung in dieser Höhe kra� Gesetzes nich�g
ist, reduziert sich die derzei�ge Miete ab dem nächsten Monat auf das zulässige
Maß, nämlich auf ____ € ne�okalt.

Bi�e teilen Sie uns bis zum _______ mit, ob Sie die hier ermi�elte Korrektur der
Ne�okaltmiete akzep�eren werden.



Textbaustein A und/oder B hier einfügen

Textbaustein C1 oder C2 hier einfügen

Sollte die gegenständliche Wohnung erstmals nach dem 1. Oktober 2014 genutzt
und vermietet worden sein, teilen Sie dies bi�e umgehend unter Vorlage von
Nachweisen mit.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschri�/en)

Anlage: Ausgefüllte Spanneneinordnung zum Berliner Mietspiegel

!
!

Vorlage für Rüge mit Bru�omiete
An die Vermietung/Verwaltung
___________
___________

Durch Boten / Bo�n ____________ Berlin, den __________

Mietvertrag vom __________
Mietvertragsnummer _____________
__ OG __ Seite

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o.g. Vertrag haben wir in Ihrem Hause ____________ - Str. __ eine __ qm
große Wohnung zu einer Bru�omiete von ____ € gemietet. Wir haben den fik�-
ven Betriebskostenanteil nach dem Betriebskostenspiegel von __ auf __ € be-
rechnet. Dabei gehen wir von der unteren Spanne des Durchschni�s aus. Daraus
berechnet sich eine Ne�okaltmiete von ____ €.

Falls der fik�ve Betriebskostenanteil tatsächlich höher sein sollte, teilen Sie uns
die Höhe bi�e konkret unter Vorlage von entsprechenden Nachweisen mit.
Im Hinblick auf die allgemein bekannte Wohnungsknappheit in Berlin sahen wir
uns gezwungen, diesen hohen Mietpreis zu akzep�eren. Zwischenzeitlich haben
wir aber feststellen können, dass für unsere Wohnung nach dem Berliner Miet-
spiegel eine wesentlich niedrigere Ne�omiete pro Quadratmeter ortsüblich ist.



Hier unsere Ermi�lung der ortsüblichen Vergleichsmiete:
Mietspiegelfeld: ___
Zusätzlich wurden Merkmale aus der beiliegenden bereits ausgefüllten Orien�e-
rungshilfe für die Einordnung der Miete innerhalb der Spanne des o.g. Mietspie-
gelfeldes berücksich�gt.
Damit liegt die ortsübliche Vergleichsmiete für die Wohnung bei __ €/m²/Monat
ne�okalt bzw. bei der Wohnfläche von __ qm bei monatlich ____ €.
Gemäß § 556 d BGB in Verbindung mit der Berliner Rechtsverordnung (soge-
nannte »Mietpreisbreme«) ist die vereinbarte Miete insoweit nich�g, als sie die
ortsübliche Miete um mehr als 10 Prozent übersteigt.

Damit ergibt sich folgende Rechnung:
Ortsübliche Miete: ____
plus 10 Prozent: ____
höchstzulässige Miete: ____

Die von Ihnen geforderte Miete übersteigt die höchst zulässige Miete um __
€/qm. Da die mietvertragliche Vereinbarung in dieser Höhe kra� Gesetzes nich�g
ist, reduziert sich die derzei�ge Miete ab dem nächsten Monat auf das zulässige
Maß, nämlich auf __ € ne�okalt.

Bi�e teilen Sie uns bis zum __________ mit, ob Sie die hier ermi�elte Korrektur
der Ne�okaltmiete akzep�eren werden.

Textbaustein A und/oder B hier einfügen

Textbaustein C1 oder C2 hier einfügen

Sollte die gegenständliche Wohnung erstmals nach dem 1. Oktober 2014 genutzt
und vermietet worden sein, teilen Sie dies bi�e umgehend unter Vorlage von
Nachweisen mit.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschri�/en)

Anlage: Ausgefüllte Spanneneinordnung zum Berliner Mietspiegel

!
!
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Jedes Jahr erhalten Mieter*innen eine Betriebskostenabrechnung, mit der die bezahlte Warm-
miete aus dem Vorjahr mit den tatsächlichen Kosten für Wasser, Heizung, und weiteres abgegli-
chen wird. Haben sie zu viel bezahlt, erhalten die Mieter*innen Geld zurück; haben sie zu wenig
bezahlt, fordert der/die Vermieter*in eine Nachzahlung. Üblicherweise schlüsselt die Betriebs-
kostenabrechnung alle Kosten auf; allerdings haben die Mieter*innen das Recht, auch die Ver-
träge und Belege zu diesen Kosten zu sehen, das heißt ein Recht auf Akteneinsicht beim/bei der
Vermieter*in.
Nachdem die Mieter*innen Akteneinsicht verlangen, werden sie zur Hausverwaltung eingela-
den, um vor Ort die Akten zu lesen.
Dafür muss die Hausverwaltung einen Ter-
min einplanen, sie muss die Akten zusam-
menstellen, und sie muss während der Ein-
sicht Mitarbeiter*innen abstellen, die die
Mieter*innen beaufsich�gen. Das alles
kostet die Hausverwaltung Zeit, die sie dem
/der Vermieter*in in Rechnung stellt. Die
Akteneinsicht kostet desto mehr Geld, je
mehr Mieter*innen sich beteiligen. Wenn
die Mieter*innen außerdem Betriebskos-
ten nachzahlen sollen und Akteneinsicht
verlangen, können sie die Nachzahlung zu-
rückhalten bis zum Termin der Aktenein-
sicht. Dem/der Vermieter*in fehlt damit
zwischenzeitlich Liquidität für weitere Ge-
schä�e.
Entdecken Mieter*innen bei der Aktenein-
sicht unlautere Geschä�sprak�ken, wie zum Beispiel überteuerte Rechnungen von Tochter-
firmen oder ähnliche Missstände, dann kann die Hausgemeinscha� mit diesen Erkenntnissen
öffentlich (Presse, Social Media, etc.) gegen den/die Vermieter*in au�reten.
Aus diesen Gründen ist die Akteneinsicht neben einer Prüfung von Kosten und deren Rich�gstel-
lung auch ein wirkungsvolles Druckmi�el, um von der Hausgemeinscha� formulierte Forderun-
gen durchzusetzen.
War der Widerspruch der Hausgemeinscha� begründet, müssen die Betriebskosten abgesenkt
werden und die Betriebskostenabrechnung muss korrigiert werden. Dabei kann die Nachzahlung
vermindert werden, oder ggf. eine Gutschri� entstehen.

Zwei Vernetzungen von Mieter*innen haben
diese Ak�onsform erfolgreich genutzt, um Miss-
stände aufzudecken und Druck auf ihre Vermie-
ter*innen auszuüben.

Vonovia-Mieter*innen in Wi�en:
https://www.mvwit.de/vonovia-abrechnun‐
gen-nicht-prueffaehig-fehlerhaft-und-ueber‐
hoeht/

Deutsche Wohnen-Mieter*innen am Ko�busser
Tor:
https://kottiundco.net/2016/05/28/deut‐
sche-wohnen-warm-mietenwahnsinn/

Wo wurde diese Ak�onsform für
weiterführende Ziele angewandt?

https://www.mvwit.de/vonovia-abrechnungen-nicht-prueffaehig-fehlerhaft-und-ueberhoeht/
https://www.mvwit.de/vonovia-abrechnungen-nicht-prueffaehig-fehlerhaft-und-ueberhoeht/
https://www.mvwit.de/vonovia-abrechnungen-nicht-prueffaehig-fehlerhaft-und-ueberhoeht/
https://kottiundco.net/2016/05/28/deutsche-wohnen-warm-mietenwahnsinn/
https://kottiundco.net/2016/05/28/deutsche-wohnen-warm-mietenwahnsinn/


Akteneinsicht: Schri� für Schri�

Mit diesem Musterschreiben sollten dann so viele von euch wie möglich Belegeinsicht for-
dern. Danach dür� ihr die Nachzahlung vorerst zurückhalten.2.

In der Regel bekommen alle Mieter*innen eines Hauses die Betriebskostenabrechnung (BKA)
am selben Tag zugestellt. Als erstes solltet ihr euch das Zustellungsdatum no�eren, denn

meistens muss die Betriebskostenabrechnung für das Vorjahr bis zum 31.12. bei euch ankommen. In
der Regel müsst ihr dann innerhalb von vier Wochen das Recht auf Belegeinsicht einfordern. Um zu
besprechen, welche Belege in Augenschein genommen werden sollen, ist es sinnvoll, eine Versamm-
lung mit allen Mieter*innen durchzuführen. Die Posten, die teurer geworden sind, solltet ihr mit der
Akteneinsicht überprüfen.

1.

Musterschreiben
An die Vermietung/Verwaltung
___________
___________

Durch Boten / Bo�n ____________ Berlin, den __________

Mietvertrag vom __________

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o.g. Vertrag haben wir in Ihrem Hause / in der _____ - Str __ eine Wohnung
gemietet und am _____ [z.B. 1.1.2022] haben wir von Ihnen die Betriebskosten-
abrechnung für das Jahr ___ erhalten.

Hiermit bi�en wir um Einsicht in die Belege (Rechnungen, Verträge) zu folgenden
Posi�onen:
- Hausmeister
- Hausreinigung
- Gartenpflege
- __________

Bi�e schlagen Sie uns drei Termine für die Belegeinsicht in Ihren Räumen vor. Bis
zur Prüfung der Belege machen wir von unserem Zurückbehaltungsrecht bzgl. der
Nachzahlung Gebrauch.

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschri�en/en]



Für das Musterschreiben verwendet ihr am besten einen gemeinsamen Brie�opf (Corporate Iden-
�ty), um zu zeigen, dass ihr euch koordiniert.
Im 1. Jahr sollten möglichst alle Belege (Rechnungen, Ablesequi�ungen, Aufmaß und insbesondere
Verträge) eingesehen und abfotografiert werden. So könnt ihr ein Hausordner anlegen und in den
darauffolgenden Jahren Zeit und Arbeit sparen.

Wenn ihr keine Reak�on erhaltet, sendet ihr folgendes Erinnerungsschreiben:3.
Musterschreiben

An die Vermietung/Verwaltung
___________
___________

Durch Boten / Bo�n ____________ Berlin, den __________

Mietvertrag vom __________

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit o.g. Vertrag haben wir in Ihrem Hause / in der _____ - Str __ eine Wohnung
gemietet und am _____ [z.B. 1.1.2022] haben wir von Ihnen die Betriebskosten-
abrechnung für das Jahr ___ erhalten.

Leider haben Sie auf unser Schreiben vom _____ mit der Bi�e um Belegeinsicht
nicht reagiert. Wir schlagen Ihnen daher folgende Termine für die Einsicht vor:
1. _____ 2. _____ 3. _____ Bi�e bestä�gen Sie bis zum _____ einen der drei
genannten Termine.

Mit freundlichen Grüßen

[Unterschri�en/en]

Wenn die Vermietung einen Termin zur Belegeinsicht bestä�gt hat, können die Nachbar*in-
nen, die keine Zeit/keine Lust auf die Wahrnehmung haben, andere Nachbar*innen bevoll-

mäch�gen, für sie Belegeinsicht zu nehmen. Klar ist, der Frust beim/der Vermieter*in wächst, je
mehr Mieter*innen einzeln Einsicht in die Belege nehmen.
Bei dem Termin können dann alle Belege abfotografiert werden. (Es gibt Urteile, dass Mieter*innen
mit eigener Technik Kopien machen dürfen und auch Arbeitsverträge mit Hausmeister*innen o.ä. ko-
piert werden dürfen, zum Beispiel Amtsgericht München: AZ: 412 C 34593/08).
Wenn der/die Vermieter*in keinen Termin anbietet, könnt ihr die Belegeinsicht durch eine Klage vor
Gericht einfordern.

4.



Widerspruchsschreiben
(Muster: https://www.berliner-mieterverein.de/musterschreiben/betriebskostenabrechnung-

heizkostenabrechnung-ist-fehlerhaft)

→ entsprechend der Ergebnisse aus Punkt 5

• Welche Betriebskosten sind nicht vereinbart?
• Welche Kosten s�mmen nicht mit den Rechnungsbeträgen überein?
• Wo sind Kosten, die nicht umgelegt werden können (z.B. Hausmeisterleistungen, die zur Instand-

haltung oder Verwaltung gehören, Gartenpflegearbeiten, die nicht sta�gefunden haben)?
• Gibt es Betriebskosten, die aufgrund von Bauarbeiten entstanden sind (z.B. Baustrom und Bau-

wasser, deren Verbrauch nicht gesondert erfasst und herausgerechnet wurde)?
• Wo sind Kostensteigerungen, die unerklärlich sind?
• Gibt es Dienstleistungen, die am Markt güns�ger angeboten werden?

Wenn der/die Vermieter*in die Nachforderung nicht zurückzieht, braucht ihr unbedingt eine indivi-
duelle rechtliche Beratung. Denn nach der Belegeinsicht dür� ihr die Nachzahlung nicht weiter zu-
rückhalten. Sonst könnte der/die Vermieter*in euch unter Umständen kündigen. Auch ein höheres
Guthaben als in der Betriebskostenabrechnung des/der Vermieters*in könnt ihr nur durch eine Klage
erreichen.

6.

Auswerten und Überprüfen
Nach dem Kopieren der Unterlagen erfolgt die Auswertung. Hier sollten als erstes die Rech-

nungsbeträge mit dem angegebenen Werten in der BKA verglichen werden.
Dabei ist auf folgendes zu achten:

• Sind alle Betriebskostenposi�onen auch wirklich im Mietvertrag vereinbart? (Insbesondere bei
den sons�gen Betriebskosten: Dachrinnenreinigung, Wartung RWA-Anlage, …) Es dürfen nur Kos-
ten umgelegt werden, deren Umlage im Mietvertrag auch vereinbart wurde. Es genügt allerdings
ein Verweis auf die Betriebskostenverordnung (Vorgängerregelung: II. Berechnungsverordnung).
Bei bloßem Verweis sind allerdings die sons�gen Betriebskosten nicht enthalten und können so
zurückgewiesen werden.

• Bei besonders hohen Kosten oder einer Kostensteigerung gegenüber dem Vorjahr (besonders
Dienstleistungsverträge) mit Durchschni�swerten (jeder Mietspiegel enthält eine Betriebskos-
tenübersicht) solltet ihr vergleichen und ggf. Alterna�vgebote einholen. (Wirtscha�lichkeits-
gebot)

Der Berliner Mieterverein und die Berliner Mietergemeinscha� bieten Mitgliedern den Kontakt zu
Menschen an, die gegen rela�v geringes Entgelt die Belegeinsicht vornehmen und eine Auswertung
erstellen.

5.
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Archivieren aller Akten
Konflikte zu Betriebskosten ziehen sich o� über mehrere Jahre hin. In der Zwischenzeit kön-

nen Einzelne ausziehen oder neu einziehen. Ein gemeinsames Archiv erleichtert es, alles im Blick zu
behalten und auch über längere Zeiten Missstände belegen zu können.

8.

Für besonders kämpferische Hausgemeinscha�en
Potenzial: Bei Vergleichsangeboten für Versicherungen ggf. auch Einsicht in wirtscha�liche

Daten (Mieteinnahmen) möglich, das ist bisher allerdings nicht erprobt.
7.

weiteres Material zu Akteneinsicht
https://www.berliner-mieterverein.de/recht/infoblaetter/info-40-belegeinsicht-in-
abrechnungsunterlagen-zur-betriebskostenabrechnung-und-heizkostenabrechnung-mit-
musterschreiben.htm

https://www.berliner-mieterverein.de/recht/infoblaetter/info-40-belegeinsicht-in-abrechnungsunterlagen-zur-betriebskostenabrechnung-und-heizkostenabrechnung-mit-musterschreiben.htm
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https://www.berliner-mieterverein.de/recht/infoblaetter/info-40-belegeinsicht-in-abrechnungsunterlagen-zur-betriebskostenabrechnung-und-heizkostenabrechnung-mit-musterschreiben.htm
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